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Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses 
XI – Friedrichshofen/Hollerstauden

Am Dienstag, 31.05.2011 findet um 20:00 Uhr eine öffentliche Sit-
zung des Bezirksausschusses XI - Friedrichshofen / Hollerstauden 
statt. Der Veranstaltungsort ist im Pfarrzentrum St. Christoph, 
85049 Ingolstadt-Friedrichshofen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung der Anwesenden

2. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 29.03.2011

3.  Herr Fischer vom Amt für Verkehrsmanagement mit verschiedenen 
Themen (u. a. Westparkerweiterung, Bbpl. 195 Friedrichshofen West)

4. Mitteilungen der Verwaltung: Protokoll des öffentlichen Teils der 
Stadtratsitzung vom 31.03.2011, Fußgängerüberweg Gerolfinger-/
Haslangstraße, Vergabe von Straßennamen im Bereich GVZ-Er-
weiterung, Spielothek in der Ochsenmühlstraße, Umlaufsperre 
Sälzlstraße, Bebauungsplan 195 „Friedrichshofen-West“, Fuß- und 
Radwegausbau an der Bussard-/Ochsenmühlstraße

5. Anträge an die Verwaltung;

6. Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

Bezirksausschussvorsitzender: 
Herr Rainer Mühlberger, Buchenweg 7, 85049 Ingolstadt

Bürgerversammlung für den 
Stadtbereich X – Süd (Zuchering)

Am Donnerstag, 09.06.2011, findet um 20:00 Uhr im Sportheim Zu-
chering, Seeweg 17, 85051 Ingolstadt eine Bürgerversammlung für 
diesen Stadtbereich statt.

Änderung der Hausmüllabfuhr  
Christi Himmelfahrt

Wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 
02.06.2011 verschiebt sich die Hausmüllabfuhr in der 22. KW. ab 
dem Feiertag generell um einen Tag nach hinten. 

Stadtgebiet mit 
Bereitstellservice

Entleerungstag Datum

reguläre Donnerstagstouren Freitag 03.06.2011

reguläre Freitagstouren Samstag 04.06.2011

Ortsteile ohne 
Bereitstellservice

Entlee-
rungstag

Datum betroffene 
Behälter

Hagau Freitag 03.06.2011 Biotonne / 
Papiertonne

Oberhaunstadt, 
Müllerbad-
siedlung

Freitag 03.06.2011 Biotonne

Unterhaunstadt Samstag 04.06.2011 Biotonne

Seehof Samstag 04.06.2011 Restmülltonne

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt 
vom 20.05.2011 (Az.:01418-11-08)

Vorhaben/Betreff: Errichtung eines Wintergartens

Grundstück:  Ingolstadt, An der Kühtränke 18

Gemarkung:  Gaimersheim

Flur-Nr.:   2540/299

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung 
(Bescheid vom 20.05.2011). Geplant ist die Errichtung eines Win-
tergartens

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle be-
nachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaß-
nahme darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim 
Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer 
Nr. 103 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstunden eingese-
hen werden können. Rechtsgrundlage für diese Veröffentlichung ist 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid 
können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie 
innerhalb eines Mo-
nats nach Bekannt-
gabe dieses Bescheids 
bei dem 

Bayerischen 
Verwaltungsgericht in 

München, 
Postfachanschrift: 
Postfach 200543, 

80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. In der Klage 
müssen Sie den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der 
Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid in Urschrift oder Abschrift 
beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beifügen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-   Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 (GVBl. S. 390) wurde 
  das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.

-  Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.

-   Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten seit 01. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten.


